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a

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Eppelborn hat in 
seiner Sitzung am 02.06.2016 die Aufstellung der 1. 
Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Altes Kino Eppelborn“ im 
vereinfachten Verfahren beschlossen (§ 2 Abs. 1 
und § 13 BauGB).

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 10.06.2016 
durch Veröffentlichung im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Eppelborn 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Eppelborn, den ...............

         ...............................
       Die Bürgermeisterin

Der Gemeinderat der Gemeinde Eppelborn hat in 
seiner Sitzung am 16.02.2017 die abgegebenen 
Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange geprüft.

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben, mit Schreiben vom 
23.02.2017 mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

Beteiligungsverfahren

Der Gemeinderat der Gemeinde Eppelborn hat in 
seiner Sitzung am 03.11.2016 den Entwurf der 1. 
Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
mit Begründung beschlossen und zur Auslegung 
bestimmt.

Der Entwurf der 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans hat mit der 
Begründung in der Zeit vom  21.11.2016 bis 
einschließlich 21.12.2016 während der 
Dienststunden öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 
BauGB). 

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener  Informationen 
verfügbar sind, wurden mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können und dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
unberücksichtigt bleiben und, dass ein Antrag nach 
§ 47 Verwaltungs- gerichtsordnung unzulässig ist, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können, am 11.11.2016 durch Veröffentlichung im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde 
Eppelborn ortsüblich bekannt gemacht.

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom 18.11.2016 von der Auslegung 
benachrichtigt (§ 4 Abs.2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum 21.12.2016 zur Stellungnahme 
gegeben.

Satzungsbeschluss

Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Altes Kino Eppelborn“ wurde in 
der Sitzung am  16.02.2017 vom  Gemeiderat der 
Gemeinde Eppelborn als Satzung beschlossen.

Die Begründung wurde gebilligt (§ 10 Abs.1 
BauGB). 

Bekanntmachung

Der Beschluss der 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Altes Kino 
Eppelborn“ sowie die Stelle, bei der der Plan mit 
Begründung auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden 
kann und bei der über den Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist, wurden am ___.___.2017 im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde 
Eppelborn ortsüblich bekannt gemacht. 

Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Altes Kino Eppelborn“ ist damit 
in Kraft getreten. 

Eppelborn, den ...............

...............................
 Die Bürgermeisterin

Ausfertigung

Die 1. Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Altes Kino Eppelborn“ wird 
hiermit ausgefertigt. 

Eppelborn, den ...............

...............................
 Die Bürgermeisterin
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P1
Die festgesetzte Private Grünfläche ist parkähnlich 
zu gestalten und dauerhaft zu pflegen. Bestehende 
Gehölze sind zu erhalten. Anlagenwege und 
Sitzgelegenheiten sowie gestalterische 
Aufenthaltsbereiche sind innerhalb der Privaten 
Grünfläche zulässig.
P2
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind 
gärtnerisch anzulegen. Pro 100 m² nicht 
überbaubarer Grundstücksfläche sind ein 
standortgerechter Laubbaumhochstamm sowie drei 
standortgerechte Sträucher gemäß Pflanzliste zu 
pflanzen.
P3
Alle Stellplätze sind intensiv einzugrünen, wobei je 
acht Stellplätze ein standortgerechter 
Laubbaumhochstamm sowie zwei Sträucher gemäß 
Pflanzliste in unmittelbarer Nähe der Stellplätze 
anzupflanzen sind.

Für alle Pflanzmaßnahmen sind die DIN 18916 
sowie die DIN 18920 entsprechend zu beachten 
und es sind gebietsheimische Gehölze mit der 
regionalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und 
Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem „Leitfaden 
zur Verwendung gebietseigener Gehölze“ (BMU, 
Januar 2012) zu verwenden. Eine Auswahl 
geeigneter standortgerechter Gehölze stellt die im 
Folgenden aufgeführte Liste beispielhaft dar:

Pflanzliste Privatgrundstücke (Beispiele):

Hochstämme
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
Spitz-Ahorn (Acer platanoides)
Feldahorn (Acer campestre)
Stiel-Eiche (Quercus robur)
Winter-Linde (Tilia cordata)
Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
Vogelkirsche (Prunus avium)

Sträucher
Hasel (Corylus avellana)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Schlehe (Prunus spinosa)
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna)
Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata)
Hundsrose (Rosa canina)
Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)

Pflanzqualität
Zur schnelleren Wirksamkeit der 
Ausgleichspflanzungen im Sinne einer besseren 
Einbindung des Planungsraumes ins 
Landschaftsbild werden folgende 
Mindestqualitätsstandards an die Pflanzungen 
gestellt:

Hochstämme: 2xv, StU 10-12 cm (in 1 m Höhe 
gemessen)
Sträucher: 2 xv., 100-125 cm

Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB.�

11. Räumlicher Geltungsbereich
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Die genauen Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereiches nach § 9 Abs. 7 BauGB sind der 
Planzeichnung zu entnehmen.

Gesetzliche Grundlagen

Bund:

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch 
Artikel 124 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722)

Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 11.6.2013 (BGBl. I. S. 1548)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 PlanzV 90) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt Geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.7.2011 (BGBl., I 
S.1509)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 320 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 421 
der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 
geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl. I S. 1474)

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG) 
vom 17. März 1998 (BGBI. I.S.502), zuletzt 
geändert durch Artikel 101 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl. I S. 1474)

Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) Vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), 
zuletzt geändert durch Artikel 102 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)

Land:
Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG), 
Gesetz Nr. 1731 vom 18. November 2010 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 2599)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 682), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 14. Juni 2015 (Amtsbl. I S. 
376).

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland (Saarländisches Naturschutzgesetz SNG), 
Artikel 1 des Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung 
des Saarländischen Naturschutz- rechts vom 05. 
April 2006 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 726), 
geändert durch Art. 3 i.V.m. Art. 5 des Gesetzes Nr. 
1661 zur Einführung einer Strategischen 
Umweltprüfung und zur Umsetzung der 
SUP-Richtlinie im Saarland vom 28. Oktober 2008 
(Amtsblatt des Saarlandes 2009 S. 3)

Saarländisches Wassergesetz (SWG), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1994), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 3. Dezember 2013 
(Amtsbl. I 2014 S. 2).

Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDSchG), 
Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalrechts vom 19. Mai 2004 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 1498), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes Nr. 1688 
vom 17. Juni 2009 (Amtsblatt des Saarlandes S. 
1374)

Landesbauordnung (LBO), Artikel 1 des Gesetzes 
Nr. 1544 zur Neuordnung des Saarländischen  
Bauordnungs- und Bauberufsrechts vom 18. 
Februar 2004 (Amtsblatt des Saarlandes S. 822), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juli 
2015 (Amtsblatt i.S. 632).

Saarländisches Nachbarrechtsgesetz vom 28. 
Februar 1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 210), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juli 
2015 (Amtsbl. I S. 632).

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)- 
Saarländisches Bodenschutzgesetz vom 20. März 
2002 (Amtsblatt des Saarlandes S. 990) zuletzt 
geändert durch Art.10 Abs.3 i.V.m. Art.14 des 
Gesetzes Nr.1632 zur Reform der saarländischen 
Verwaltungsstrukturen vom 21. November 2007 
(Amtsblatt des Saarlandes S.2393)

Hinweise

Bau- und Bodendenkmäler
Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. Auf die 
Anzeigenpflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. §12 SDschG wird hingewiesen.

Einhaltung der Grenzabstände
Bei der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern entlang von Grundstücksgrenzen sind die Grenzabstände 
gemäß dem Saarländischen Nachbarrechtsgesetz zu beachten.

Baumpflanzungen
Das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen ist bei den Baumpflanzungen zu beachten. Bei der Ausführung der Erdarbeiten 
oder Baumaßnahmen müssen die Richtlinien der DIN 18920 “Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ beachtet werden. Das DVGW-Regelwerk GW 125 “Baumpflanzungen 
im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“ ist bei der Planung zu beachten.

Rodungs- und Rückschnittarbeiten
Entsprechend § 39 Abs. 5 BNatSchG sind erforderliche Rodungs- und Rückschnittarbeiten im Zeitraum 
zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar des Folgejahres durchzuführen, um eine Störung der Avifauna 
während der Brutzeit zu vermeiden.

Schutz des Mutterbodens (§ 202 BauGB)
Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen 
Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
oder Vergeudung zu schützen. Hierbei sind die Bestimmungen der DIN 18320 zu beachten.

Dränwasser
Dränwasser darf nicht in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden. Hausdrainagen dürfen nicht im 
Grundwasser bzw. im Bereich von Hangquellen liegen. Bei anstehendem Grund- bzw. Hangwasser wird die 
Ausbildung der Keller als „weiße Wanne“ empfohlen.

Schutz vor chemischen Verunreinigungen
Es sind Vorkehrungen zum Schutz vor chemischen Verunreinigungen während der Bauphase zu treffen. Dazu 
gehören z.B. das Vorhalten von Entsorgungseinrichtungen auf der Baustelle, der sachgerechte Umgang mit 
Treib- und Schmierstoffen, Farben, Lösemitteln, etc. sowie die ständige Kontrolle von Baumaschinen und 
fahrzeugen.

Munitionsgefahren / Kampfmittelbeseitigung
Im Planungsbereich können Munitionsgefahren nicht ausgeschlossen werden. Eine vorsorgliche Prüfung durch 
einen Kampfmittelräumdienst wird empfohlen und sollte frühzeitig vor Beginn der Erdarbeiten erfolgen.

Seit 2013 werden Baugrunduntersuchungen und Grundstücksüberprüfungen 
(Flächendetektion/Bohrlochdetektion) aus personellen Gründen nicht mehr durch den staatlichen 
Kampfmittelbeseitigungsdienst durchgeführt.
Deshalb sollten Anfragen zu Kampfmitteln so frühzeitig gestellt werden, dass die Beauftragung gewerblicher 
Firmen zur Detektion der Baufläche rechtzeitig vor Baubeginn durch den Bauherrn erfolgen kann. Die Kosten 
hierfür gehen zu Lasten des Bauherrn/Auftraggebers. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist auch weiterhin für 
die Beseitigung, Entschärfung, Vernichtung aufgefundener Kampfmittel zuständig.

Alter Bergbau
Bei Ausschachtungsarbeiten ist auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten, da das Plangebiet im Bereich einer 
ehemaligen Eisenerzkonzession liegt. In gegebenem Fall sind diese dem Oberbergamt für das Saarland 
mitzuteilen.

Gestalterische Anforderungen Die Hauptgebäude sind mit Sattel- bzw. Walmdach mit 
einer Dachneigung zwischen 5 und 20 Grad zu 
versehen. Nebengebäude, Garagen und 
untergeordnete Gebäudeteile können auch mit 
Flachdächern versehen werden.
Für die Dacheindeckung sind rote (naturrote bis 
rotbraune) bis anthrazitfarbene Farbtöne zu 
verwenden. Die Verwendung von unbeschichteten 
Metallblechen wie Zink, Kupfer, Blei sowie von 
glasierten bzw. spiegelnden Dachmaterialien ist 
unzulässig.

Festsetzungen - Örtliche Bauvorschriften
gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. v. m. § 85 Abs. 4 LBO Saarland

Unbebaute Flächen der bebauten Grundstücke Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
sind als Grün- bzw. Gartenflächen anzulegen, sofern 
sie nicht als Arbeits-, Lager- oder Verkehrsfläche 
benötigt werden. Dabei sind für Anpflanzungen 
geeignete standortgerechte Gehölze zu verwenden.

Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO )

Wohnanlage für Betreutes Wohnen, die im Hinblick
auf die Verträglichkeit mit der in ihrer Umgebung
vorhandenen Nutzungsstruktur und des Schutz-
maßstabs der Baugebietskategorie Mischgebiet im
Sinne des § 6 BauNVO zugewiesen wird

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO )

Grundflächenzahl

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Abweichende Bauweise

Hauptversorgungs- und Haupwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB ) 

Kanal

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB )

Private Grünfläche:
hier: Parkanlage

Sonstige Planzeichen

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen, Gemeinschaftsanlagen 
hier: St = Stellplätze, Lg = Laubengang      

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs  
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

a

GRZ 0,6

Zahl der Vollgeschosse: MaximalwertIII

Kabelausführungsmast (ungefährer Standort)

P 1 - P 3 Pflanzmaßnahmen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
hier: Schutzabstand Kanal
sowie mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen

St / Lg

Planzeichenerläuterung
nach BauGB i.V.m. BauNVO und PlanZVO 1990

4. Flächen für Stellplätze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Festsetzungen
gem. § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

siehe Planzeichnung
Innerhalb des Vorhabengebietes ist die Errichtung 
einer Wohnanlage für betreutes Wohnen inklusive 
der dazugehörigen Gemeinschaftsräume wie 
Speisesaal, Caféteria, Büroräume der Verwaltung 
sowie Pflegedienstzimmer zulässig. Die Wohnanlage 
wird im Hinblick auf die Verträglichkeit mit der in ihrer 
Umgebung vorhandenen Nutzungsstruktur und des 
Schutzmaßstabs der Baugebietskategorie 
Mischgebiet im Sinne des § 6 BauNVO zugewiesen.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 16-21 BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) siehe Nutzungsschablone
Die Grundflächenzahl (GRZ) innerhalb des 
Vorhabengebietes wird auf 0,6 festgesetzt. Gemäß 
§ 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der 
Grundfläche die Grundfläche von

- Garagen, Stellplätzen und ihren Zufahrten
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
- baulichen Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird

mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch 
die Grundfläche der o.a. Anlagen bis zu einer GRZ 
von 0,8 überschritten werden. 

2.2 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) siehe Nutzungsschablone
Innerhalb des Plangebietes sind maximal drei 
Vollgeschosse zulässig.

3.1 Bauweise
(§ 22 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone
Im gesamten Plangebiet wird eine abweichende 
Bauweise entsprechend § 22 Abs. 4 BauNVO 
festgesetzt. Danach sind die Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand zu errichten, jedoch abweichend von 
der offenen Bauweise bis zu einer Länge von 80 m 
zulässig.

siehe Planzeichnung
Stellplätze, Garagen und Carports sind nur 
innerhalb der entsprechend festgesetzten Fläche 
zulässig.

6. Führung von Ver- und 
Entsorgungsanlagen und -Leitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

siehe Planzeichnung
Versorgungsleitung unterirdisch (hier: Kanäle)
Kabelausführungsmast

8. Private Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

siehe Planzeichnung
In dem in der Planzeichnung gekennzeichneten 
Bereich wird eine private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt. 
Innerhalb der privaten Grünfläche ist die 
Herrichtung von Fußwegen zulässig.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB)

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche
(§ 23 BauNVO i.V.m. § 14 BauNVO)

Die Gebäude sind an den im Plan durch Baugrenzen 
gekennzeichneten Standorten zu errichten. Ein 
Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß (bis max. 0,5 m) kann 
gestattet werden.
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ist 
ein Lauben- bzw. Verbindungsgang an den 
Gebäuden sowie zwischen den Gebäuden zulässig. 
Die maximale Breite dieses Ganges darf eine Breite 
von 2,5 m nicht überschreiten. Unterhalb der 
baulichen Anlage (Lauben- bzw. Verbindungsgang) 
ist eine lichte Durchgangshöhe entsprechend der 
tatsächlichen Geschoßhöhe unterhalb des 1. OG 
freizuhalten.

9. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Zufahrten zu 
Stellplätzen und Garagen sind in 
wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen 
(Rasengittersteine, wassergebundene Decke, 
Schotterrasen, etc.)

10. Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Altes Kino Eppelborn"
(Satzung: Stand Januar 2006)
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5. Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Die entsprechend in der Planzeichnung 
gekennzeichnete Fläche ist mit einem 
Schutzstreifen zu belasten.

7. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zugunsten des Erschließungsträgers zu 
belastende Flächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

siehe Planzeichnnung
Die entsprechend in der Planzeichnung 
gekennzeichneten Flächen sind mit einem Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des 
Versorgungsträgers zu belasten. 

Dirmingerstraße

Emission durch Eisenbahnbetrieb
Die Strecke 3274 Wemmetsweiler - Nonnweiler soll laut Deutscher Bahn AG DB Immobilien voraussichtlich 
2017 elektrifiziert werden.
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und 
Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können.
In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung 
von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen 
Geräten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für entspre- chende Schutzvorkehrungen zu sorgen.
Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder 
den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vor- zusehen bzw. vorzunehmen.

Deutsche Telekom Technik GmbH
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien 
vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu 
den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen 
und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und 
ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können.
Bei Konkretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von der zentralen Stelle einzufordern.

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen
Sind im Planungsgebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt, oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß §2 (1) Saarländisches 
Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in seiner 
Funktion als Untere Bodenschutzbehörde zu informieren.

Abwasserzweckverband Eppelborn (AWZE)
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich ein Mischwasserkanal DN 600 SB und ein 
Regenwasserkanal DN 250 PVC des Abwasserzweckverbandes Eppelborn (AWZE). Eine Überbauung dieser 
Kanalleitungen ist nicht gestattet. Um Schäden an der Abwasseranlage auszuschließen, muss eine geplante 
Bebauung einen Sicherheitsabstand zur vorhandenen Kanaltrasse einhalten. Die Breite dieses Schutzstreifens 
ist von der Gründungsart des Gebäudes abhängig und muss im Rahmen der Planung mit dem AWZE 
abgestimmt werden. Der Baubeginn ist 6 Wochen vorher beim AWZE schriftlich anzuzeigen. Aus betrieblichen 
Gründen ist der ungehinderte Zugang zu den Revisionsschächten jederzeit zu gewährleisten.
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Lageplan - Vorhaben- und Erschließungsplan
Quelle: Monzel Architekten GmbH, Stand Januar 2017 
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